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Ho Narro! 
Liebe Allensbacher, Hegner, Langenrainer, 
Freudentaler und Kaltbrunner,

wie die Überschrift schon zeigt ist Fasnacht 
angesagt. Und selbstverständlich hat jeder 
Ortsteil da seine eigene Art diese zu begehen. 
Deswegen sind wir ausnahmsweise mal nicht 
alle gleich, sondern verschieden und bunt und 
kreativ hier und dort. 

Corona? Ja, klar. Gibt’s auch noch. Und ja, 
selbstverständlich gibt’s klare Regeln was man 
darf und was man nicht darf. Sie kennen diese 
und halten sich auch daran, davon gehe ich aus 
und das erwarte ich auch. Aber Corona verbie-
tet es uns in diesem Jahr nicht, im Rahmen des 
Möglichen, kreativ zu sein. Und kreative Narren 
haben wir genug. 

Ich lade Sie daher herzlich ein, die Narren zu 
unterstützen und mitzufeiern. 

Vier und drei isch siebe,
närrisch solled ihr bliebe,
I bi Bürgermoischter vu Alleschbach,
regierend mit Weitsicht und vom Fach.
Letschtes Johr wurd i nicht abgesetzt,
auch dies Johr der Stuhl durch mich besetzt.
Wollen die Narren die Bürger von mir befreien,
bin ich gespannt, wie die Pläne sollen gedeihen.
Im Rathaus hend Narre nix zum Melde,
hier bestimmen nur Verwaltungshelde! 

Was soll i saga, s’isch halt a so,
Ho Narro 

Stefan Friedrich
Bürgermeister 



2 | FREITAG, 25. FEBRUAR 2022

APOTHEKENNOTDIENSTE
KONSTANZ 
Samstag, 26.02.   Pirmin (Reichenau) 
Sonntag, 27.02.   Marien / Sonnen (Allensbach) 

MÜLLTERMINE
Di. 01.03.  Blaue Tonne 
Do. 03.03.  Biomüll 
Sa. 05.03.  Grünabfall Riesenberg 
 (09.00 Uhr - 12.00 Uhr)

Ö� nungszeiten Recyclinghof 
Samstag  09.30 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag  10.00 Uhr - 12.00 Uhr
Freitag  15.30 Uhr - 18.00 Uhr

ÄRZTE
Ärztlicher Notfalldienst
an Wochenenden und Feiertagen 116 117

Zahnärztliche Notrufnummer 
 0180/3222555-25

Rettungsdienst/ Wasserrettung 112

Krankentransport 19222

NOTRUFE
Feuerwehr 112

Notruf 110

Polizeiposten Allensbach  97149
nach Dienstschluss 
über Konstanz 07531/995-2222

Wasserschutzpolizei Reichenau 07534/97190

Strom- und Gasversorgung 0800/3629477

Wasserversorgung Störung 801-80

SPRECHZEITEN DER VERWALTUNG
RATHAUS ALLENSBACH Tel. 801-0
Mo. – Fr.  08:00 – 12:00 Uhr
Mi.  16:30 – 18:30 Uhr

ORTSVERWALTUNG HEGNE Tel.: 801-935
Mi. 16:30 - 18:30 Uhr

ORTSVERWALTUNG KALTBRUNN Tel.: 801-936
Mo.  19:00 – 20:00 Uhr 
nach telefonischer Vereinbarung
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Schank- und Speisewirtschaft 
„Bunte-Kuh“ 

im Ortsteil Kaltbrunn 
zu verpachten 

 

 
 

Die Gemeinde Allensbach sucht  
für die Schank- und Speisewirtschaft „Bunte Kuh“  
im Ortsteil Kaltbrunn, Markelfinger Str. 11 einen 

 

Pächter (m/w/d) 
 

Es handelt sich um einen Gastraum mit Thekenbereich  
mit ca. 54 qm, separater Küche und zusätzlichem Lagerraum  

sowie der Möglichkeit für Außensitzplätze. 
 

Für nähere Informationen wurde ein Kurzexposé erstellt.  
Dieses können Sie beim Bürgermeisteramt Allensbach  
per E-Mail: gemeinde@allensbach.de oder telefonisch  

unter der Nummer: 07533/801-0 anfordern. 
Bewerbung 
 

Wenn Sie Interesse an der Pachtung des Objekts haben,  

richten Sie bitte Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bis zum 
01.04.2021 an das Bürgermeisteramt Allensbach, Rathausplatz 1, 78476 
Allensbach. 

 

Wenn Sie Interesse an der Pachtung des Objekts haben, 

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung  
bis zum 10.04.2022 an das Bürgermeisteramt Allensbach, 
Rathausplatz 1, 78476 Allensbach. 
 

Das Rathaus und die Dienststellen der Gemeindeverwaltung bleiben am 
24.02., 25.02. und 28.02. geschlossen. Die Kinderbetreuung endet nach der 
Absetzung durch die Narren. 
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Fasnet Ö� nungszeiten Gastronomie 
 

Schmotizge Dunschtig Fasnet-Samschtig Fasnet-Mäntig Aschermittwoch

 

Zum Weinbrunnen 16:00-22:00 15:00-22:00 15:00-22:00 17:00-22:00

 

Nane
11:30-14:00 

17:00-22:00

11:30-14:00 

17:00-22:00

11:30-14:00 

17:00-22:00
Ruhetag

 

Casa Mia 11:00-22:00 11:00-22:00 11:00-22:00  11:00-22:00

 

Scharfes Eck 09:00-24:00 11:00-24:00 11:00-24:00  11:00-23:00

 

Gnadensee
11:30-14:00 

17:30-22:00

11:30-14:00 

17:30-22:00
Ruhetag

11:30-14:00 

17:30-22:00

 

Asia Wok
11:30-15:00 

17:00-22:00
17:00-22:00 17:00-22:00

11:30-15:00 

17:00-22:00
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Änderung des Flächennutzungsplanes 2010 (FNP) der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
„Bodanrück-Untersee“, bestehend aus Konstanz, Allensbach und Reichenau 

Teilverwaltungsraum I, Konstanz 
  
Änderung Nr. 35   
Plangebiet „Am Horn“ 
• Billigungs- und Auslegungsbeschluss (Of-

fenlage), § 3 Abs. 2 BauGB
• Beschluss zur Änderung des Landschafts-

plans
  
Der gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Bodanrück-Unter-
see hat am 03.02.2022 in ö� entlicher Sitzung 
folgende Beschlüsse gefasst.
1. Billigung der Entwurfsplanung
2. ö� entliche Auslegung der Änderung Nr. 35 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
3. Änderung des Landschaftsplans 
  
Die Stadt Konstanz stellt derzeitig den Be-
bauungsplan „Am Horn“ auf. Die betre� ende 
Fläche ist Teil des städtischen Handlungspro-
gramms Wohnen und Plangebiet für das Mo-
dellquartier des Nationalen Projekt des Städ-
tebaus 2018/19 Zukunftsstadt Konstanz. Ziel 
des Bebauungsplans ist, die städtebauliche 
Konzeption planungsrechtlich zu ermöglichen 
und damit die bauliche Realisierung des Mo-
dellquartiers auf den Weg zu bringen. 
  
Parallel zum Bebauungsplan ist eine Änderung 
des Flächennutzungsplanes gemäß § 8 Abs. 3 
BauGB erforderlich. Mit der Änderung des Flä-
chennutzungsplans werden die bauplanungs-
rechtlichen Voraussetzungen für den Bebau-
ungsplan „Am Horn“ gescha� en. Die Planung 
sieht die Änderung der bisher als Landwirt-
schaftsfl äche dargestellten Fläche mit einer 
Größe von ca. 2,0 ha in eine Wohnbaufl äche 
vor. 
  
Flächenbilanz der 35. Änderung des FNP 
2010 

Darstellung 
FNP 2010

ha Darstellung 
neu

ha

Landwirt-
schaftsfl äche

2.04 Wohnbau-
fl äche

2,04

Gesamt 2,04 Gesamt 2,04
  
Der Planbereich umfasst die unbebauten Flä-
chen Flst.Nrn. 4199/9 und 4199/10, nach Nor-
den den angrenzenden Teil des „Hermann-Hes-
se-Wegs“ (Flst.Nr. 4199/42/Teil), nach 
Südwesten die „Eichhornstraße“ (Flst.Nr.1857/
Teil) und wird nach Osten durch die Grundstü-
cke mit Wohnbebauung („Zur Torkel“) begrenzt. 
  
Folgende Arten umweltbezogener Informati-
onen sind verfügbar: Bestandteil der einseh-
baren Unterlagen sind auch die bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Informationen: 
Umweltbericht (Inhalte des Bebauungsplanes 
und deren Auswirkungen sowie entsprechende 
Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensa-
tionsmaßnahmen, Waldumwandlung bzw. for-
strechtlicher Ausgleich), Artenschutzrechtliche 

Prüfung nach § 44 BNatSchG (faunistische 
Bestandsaufnahme zu Vögeln, Fledermäu-
sen, Reptilien, Haselmaus, sonstigen Tierarten 
nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie oder 
naturschutzfachlich bemerkenswerten Tier-
arten sowie Vorschläge für Vermeidung und 
Minderung von artenschutzrechtlichen Beein-
trächtigungen und Ausgleichsmaßnahmen), 
klimaökologische Einschätzung (Einschätzung 
der zu erwartenden klimaökologischen Aus-
wirkungen des Wohnquartiers), geotechnischer 
Bericht (Baugrundbeurteilung und allgemeine 
Empfehlungen und Hinweise zur Erschließung 
und Bebauung) sowie eine schalltechnische 
Stellungnahme (Ermittlung und Beurteilung 
der auf das Plangebiet einwirkenden Schallim-
missionen durch die Planung). 
  
Ort und Zeit der Beteiligung der Ö� entlichkeit 
Die Planentwürfe mit Erläuterungen werden im 
Zeitraum vom 03.03.2022 bis einschließlich 
14.04.2022 bei der Stadt Konstanz, Amt für 
Stadtplanung und Umwelt, Untere Laube 24, 5. 
OG vor den Räumen 5.04 – 5.05 (Ansprechpart-
ner: Frau Kreis, Tel. 07531 900 2537, E-Mail: 
Mechthild.Kreis@konstanz.de / Herr Latzel , 
Tel. 07531 900 – 2533, E-Mail: Oliver.Latzel@
konstanz.de) ö� entlich ausgelegt. Im gleichen 
Zeitraum können die Unterlagen auch in der 
Gemeinde Allensbach im Bürgermeisteramt – 
Ortsbauamt – Rathausplatz 8 und in der Ge-
meinde Reichenau im Rathaus – Hauptamt im 
EG während der dort üblichen Dienststunden 
eingesehen werden. In jedem Fall sind die un-
tenstehenden Hinweise zu beachten. Darüber 
hinaus können ab dem 03.03.2022 sämtliche 
o.g. Unterlagen im Internet unter dem Link 
www.konstanz.de/bauleitplanung eingesehen 
werden. 
  
Dabei werden auch die voraussichtlichen Aus-
wirkungen der Planung aufgezeigt sowie Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
Während der Auslegungsfrist können Stel-
lungnahmen zu den Planentwürfen schriftlich, 
elektronisch oder mündlich zur Niederschrift 
vorgebracht werden. Da das Ergebnis mitgeteilt 
wird, ist die Anschrift des Verfassers zweckmä-
ßig. 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht wäh-
rend der genannten Frist abgegebene Stellung-
nahmen gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Be-
schlussfassung über den Flächennutzungsplan 
unberücksichtigt bleiben können. Ferner wird 
darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung 
im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetztes (UmwRG) gemäß 
§ 7 Abs. 3 S.1 UmwRG mit allen Einwendun-
gen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der 
Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend ma-
chen können. 
  
Hinweise zum eingeschränkten Zutritt auf-
grund der aktuellen Covid-19-Pandemie

• Stadt Konstanz:
 
Auch unter der Alarmstufe sind Dienststellen 
der Stadt Konstanz weiterhin für die Bevöl-
kerung geö� net. Der Zugang zu den Verwal-
tungsgebäuden ist jedoch nur mit Terminver-
einbarung und unter Einhaltung der 3G-Regel 
(geimpft, genesen oder getestet) möglich. Für 
nicht Immunisierte (nicht Geimpfte oder Ge-
nesene) gilt: Es ist ein negatives Schnelltester-
gebnis vorzulegen, das nicht älter als 24 Stun-
den ist, oder ein negativer PCR-Test, der nicht 
älter als 72 Stunden ist. 
Aufgrund der Präventionsmaßnahmen zur 
Eindämmung der Covid-19-Pandemie gilt in 
den Gebäuden der Stadtverwaltung zudem 
bis auf Weiteres die Verpfl ichtung zum Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes in Form einer 
Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95). Ex-
terne Personen werden gebeten, eine eigene 
Schutzmaske mitzubringen. Der Aufenthalt in 
den städtischen Verwaltungsgebäuden ist nur 
in Begleitung städtischer Mitarbeitenden ge-
stattet. Im Übrigen können die aktuellen Zu-
gangsvoraussetzungen auf www.konstanz.de 
abgerufen werden. 
 
• Gemeinde Allensbach:
 
Soweit das Rathaus pandemiebedingt nur 
beschränkt zugänglich ist, kann die Einsicht-
nahme in die ausgelegten Planunterlagen 
nur nach vorheriger terminlicher Absprache 
mit den Mitarbeitern des Ortsbauamtes unter 
Tel. 07533/801-52 und 07533/801-51 oder 
per Email unter elke.weis@allensbach.de und 
frank.ruhland@allensbach.de vereinbart wer-
den. 

Hinweis zur aktuellen Covid-19-Pandemie: 
Im Gebäude gilt nach den aktuellen Vorschrif-
ten des Landes Baden-Württemberg eine 
3G-Regelung. Zutritt zu den Büros ist nur 
geimpften, genesenen oder getesteten Perso-
nen gestattet. Entsprechende Nachweise sind 
zu führen. Es gilt zudem die Verpfl ichtung zum 
Tragen eines geeigneten Mund-Nasen-Schut-
zes (FFP2-Maske). Externe Personen werden 
gebeten, eine eigene Schutzmaske mitzubrin-
gen. 
 
• Gemeinde Reichenau:
 
Die Einsichtnahme in die ausgelegten Plan-
unterlagen ist nach vorheriger terminlicher 
Absprache möglich (Tel.: 07534/801-121). Im 
Gebäude gilt die Verpfl ichtung zum Tragen ei-
nes Mund-Nasen-Schutzes und externe Perso-
nen werden gebeten, eine eigene Schutzmaske 
mitzubringen. Bitte beachten Sie, dass nach 
den aktuellen Vorschriften des Landes Ba-
den-Württemberg eine 3G-Regelung gilt. 
  
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft 
Bodanrück-Untersee 
Stadt Konstanz – 
Uli Burchardt Oberbürgermeister 
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Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 4,0 erreicht oder  
überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 250 erreicht oder überschreitet. Für nicht geimpfte  
oder nicht genesene Personen Kontaktbeschränkungen von 1 Haushalt + 10 weitere  
Personen (siehe Ausnahmen).

Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 15,0 erreicht oder  
überschreitet und die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 390 erreicht oder überschreitet. Für nicht geimpfte  
oder nicht genesene Personen gilt in einigen Bereichen ein Teilnahme- und Zutrittsverbot (2G) sowie Kontaktbeschränkungen von  
1 Haushalt + 5 weitere Personen (siehe Ausnahmen). 

In Innenbereichen mit Maskenpflicht sowie im öffentlichen Nah- und Fernverkehr zu Wasser, Land und Luft (Warn- und Alarmstufen) müssen  
Personen ab 18 Jahren eine FFP2-Maske (oder vergleichbar) tragen. Dies gilt nicht in Arbeits- und Betriebsstätten, siehe SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
Verordnung des Bundes.

Tipps zum Umgang und Wiederverwenden von FFP2-Masken im privaten Gebrauch

» Basisstufe: Hospitalisierungsinzidenz unter 4,0 und nicht mehr als 249 Intensivbetten mit COVID-19-Patient*innen belegt.
» Warnstufe: Ab Hospitalisierungsinzidenz von 4,0 oder ab 250 mit COVID-19-Patient*innen belegten Intensivbetten (AIB).
» Alarmstufe: Ab Hospitalisierungsinzidenz von 15,0 und ab 390 mit COVID-19-Patient*innen belegten Intensivbetten.

In Baden-Württemberg richten sich die Corona-Maßnahmen nach einem dreistufigen System, das sich an den Hospitalisierungen orientiert:

Corona-Regeln ab 23. Februar 2022

1Stand: 22. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

2G+

Zutritt nur für geimpfte oder genesene Personen  
mit negativem Schnell- oder PCR-Test. Hier gibt  
es keine Ausnahmen mehr für geboosterte,  
vollständig geimpfte und  
genesene Personen.

Ausnahmen: 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre.°

» Kinder, die noch nicht eingeschult sind.°

» Grundschüler*innen, Schüler*innen   
   eines sonderpädagogischen Bildungs-/
   Beratungszentrums, einer auf der Grund-  
   schule aufbauenden Schule oder       
   einer beruflichen Schule° – gilt nur für  
   Schüler*innen bis einschließlich 17 Jahre 
   und nicht während der Ferien°°.

» Personen bis einschließlich 17 Jahre, die     
   nicht mehr zur Schule gehen.°°

» Personen, die sich aus medizinischen   
   Gründen nicht impfen lassen können          
   (ärztlicher Nachweis notwendig).°°

» Personen, für die es keine allgemeine   
   Impfempfehlung der Ständigen  
   Impfkommission (STIKO) gibt.°°

3G und 2G
3G: Zutritt nur für getestete, geimpfte oder  
genesene Personen 

2G: Zutritt nur für geimpfte oder  
genesene Personen

Ausnahmen: 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre.

» Personen, die aus gesundheitlichen   
   Gründen keine Maske tragen können  
   (ärztlicher Nachweis notwendig).

» In geschlossenen Räumen bei privaten       
    Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie,
    Kantinen, Mensen und Cafeterien während     
    des Essens und Trinkens und beim Sport   
    treiben.

» Im Freien nur dann, wenn der Mindestab-        
   stand von 1,5 Metern zu anderen Personen                  
   dauerhaft eingehalten werden kann.

» Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe.

» In geschlossenen Räumen sowie in den  
   Fahr- und Flugzeugen im öffentlichen  
   Personennennah- und Fernverkehr sowie in  
   der Fahrgastschifffahrt und Luftfahrt gilt in  
   der Warn- und den Alarmstufen die  
   FFP2-Maskenpflicht.

Bitte beachten Sie: Die Maskenpflicht an  
Schulen ist über die Corona-Verordnung  
Schule geregelt. 

Maskenpflicht

Gilt grundsätzlich in öffentlich zugänglichen  
geschlossenen Räumen sowie im öffentlichen 
Nah- und Fernverkehr.

Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutz- 
Verordnung des Bundes regelt die 
Maskenpflicht am Arbeitsplatz.

2G 2G+

2Stand: 22. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 
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Nachweislich geimpft/ 
geboostert/genesen und getestet

Nachweislich geimpft
oder genesen

Nachweislich geimpft,  
getestet oder genesen

MaskenpflichtHygienekonzept 

Stufenplan

Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

Private Zusammen- 
künfte und private  
Veranstaltungen  

(wie Geburtstage, Hochzeitsfeiern 
etc. Gilt auch bei Treffen in  

gastronomischen Betrieben)

Ohne weitere 
Regelungen oder 
Beschränkung der 
Personenanzahl

1 Haushalt plus 10
weitere Personen, wenn die  

Personen nicht geimpft/ 
genesen sind.

- Geimpfte und Genesene,
- Personen bis einschl.  

13 Jahre und
- Personen, die sich aus medizinischen 
Gründen nicht impfen lassen können, 

zählen bei den Kontakt- 
beschränkungen nicht dazu. 

Paare, die nicht zusammen leben, 
zählen als ein Haushalt.

1 Haushalt plus 5
weitere Personen, wenn die  

Personen nicht geimpft/ 
genesen sind.

- Geimpfte und Genesene,
- Personen bis einschl.  

13 Jahre und
- Personen, die sich aus medizinischen 
Gründen nicht impfen lassen können, 

zählen bei den Kontakt- 
beschränkungen nicht dazu. 

Paare, die nicht zusammen leben, 
zählen als ein Haushalt.

Sport in Sportstätten und 
Sportanlagen

keine Maskenpflicht während der 
Sportausübung

Ohne Zugangsbeschränkungen

Ausnahme: Ausübung von Sport
zu dienstlichen Zwecken  

und Reha-Sport

Ausnahme: Ausübung von Sport
zu dienstlichen Zwecken  

und Reha-Sport

2G3G

2G+2G3G

3Stand: 22. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

Öffentliche 
Veranstaltungen

(wie Theater, Oper, Konzert,  
Informationsveranstaltungen,  
Stadtführungen, Kongresse,  

Sportveranstaltungen,  
Betriebs- und Vereinsfeiern  
sowie Veranstaltungen der  

Breitenkultur, Stadt- und Volksfeste)

Ohne Zugangsbeschränkungen

In geschlossenen Räumen

Maximal 60 % Auslastung,
aber nicht mehr als

6.000 Besucher*innen
Maximal 50 % Auslastung,

aber nicht mehr als
2.000 Besucher*innen in  

geschlossenen Räumen und  
5.000 Besucher*innen im Freien. 

Im Freien

Maximal 75 % Auslastung,
aber nicht mehr als

25.000 Besucher*innen

3G

3G 2G

4Stand: 22. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 
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Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

Kultureinrichtungen

(wie Galerien, Museen,  
Bibliotheken°, 

Archive°, Gedenkstätten)

°Abholung bestellter  
Medien unbeschränkt  

möglich

Ohne Zugangsbeschränkungen

Ausnahme: Archive und 
Landesbibliotheken 3G.

Religiöse Veranstaltungen Ohne weitere Beschränkungen

Mindestabstand von 1,5 Metern  
zu Personen, die nicht zum  
eigenen Haushalt gehören,  
muss eingehalten werden.

Beherbergung
Ohne Zugangsbeschränkungen

Erneuter Test alle 3 Tage Ausnahmen für 
 geschäftliche und  

dienstliche Reisen und Härtefälle.

Erneuter Test alle 3 Tage

2G3G

2G3G

5Stand: 22. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

Messen und  
Ausstellungen

Ohne Zugangsbeschränkungen

(Hotel-)Gastronomie, 
Vergnügungsstätten sowie 

Mensen und Cafeterien (Regelung 
gilt nur für 

externe Personen)

In geschlossenen Räumen

Abholung von Speisen 
und Getränken ohne 

Einschränkung möglich.

Abholung von Speisen 
und Getränken ohne 

Einschränkung möglich.

Im Freien

ohne Zugangsbeschränkungen

Öffentliche Verkehrsmittel
FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie in der Fahrgastschifffahrt und im Luftverkehr

in der Warn- und den Alarmstufe – in der Basistsufe medizinische Maskenpflicht.

2G3G

3G

2G3G

3G

6Stand: 22. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 
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Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

Freizeiteinrichtungen

(wie Freizeitparks, 
(Spaß-)Bäder, Thermen, Solarien, 

Zoos, Indoor-Spielplätze,  
Fitnessstudios, Saunen etc.)

Ohne Zugangsbeschränkungen

3G-Regel für Dampfbäder,  
Warmlufträume und 

ähnliches.

2G-Regel für Dampfbäder,  
Warmlufträume und 

ähnliches.

Touristische Verkehre
(wie Schifffahrten, Skilifte,  
Seilbahnen, Busreisen etc.)

Ohne Zugangsbeschränkungen

Körpernahe Dienstleistungen  Ohne Zugangsbeschränkungen

Ausnahmen für Friseur- 
betriebe und Barbershops:  

hier gilt 3G.

2G3G

2G3G

2G3G

7Stand: 22. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

Außerschulische Bildung
(wie VHS-Kurse, Musik-, Kunst- und 

Jugendkunstschulen)

Ohne Zugangsbeschränkungen

Bildung
(wie berufliche Ausbildung,  

Fahr-, Flug- und Bootsschulen, 
Sprach- und Integrationskurse)

Ohne Zugangsbeschränkungen
bei mehrtägigen Veranstaltungen 

erneuter Test alle 3 Tage.

3G

2G3G

8Stand: 22. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 
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Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

Diskotheken, Clubs sowie club-
ähnliche Lokale und  

Veranstaltungen

(Ausnahmen für nicht  
impffähige Personen und  

Schüler*innen gelten nicht)

In geschlossenen Räumen

Keine Maskenpflicht
auf der Tanzfläche

Keine Maskenpflicht
auf der Tanzfläche

Ohne Zugangsbeschränkungen

Prostitutionsstätten

Grundsätzlich gilt:

Abstand halten Hygieneregeln
beachten

Medizinische 
oder FFP2-Maske 

tragen

Corona-Warn-App
benutzen

Regelmäßig
lüften

2G3G3G

2G+

3G

2G+

9Stand: 22. Februar 2022
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

Aktuelle Informationen zur Baumaßnahme „B 33 neu“ im Bereich Allensbach 
Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) 
knüpft mit diesem Infobrief an die Infoserie 
des letzten Jahres an. In vier Infobriefen, di-
versen Pressemitteilungen, einer Online-Info-
veranstaltung und über die Projekthomepage 
wurde die Ö� entlichkeit im Jahr 2021 mit 
Informationen rund um die Baumaßnahmen 
informiert. 
  
Witterungsbedingt fi nden in den Wintermo-
naten regelmäßig Unterbrechungen der Ar-
beiten statt. Insbesondere Betonierarbeiten 
und Bodenarbeiten sind nur bis zu bestimm-
ten Temperaturen möglich. Das RP möchte 
daher diesen Infobrief nutzen, um eine Rück-
schau zu unserer digitalen Informationsver-
anstaltung am 7. Dezember 2021 vorzuneh-
men. Herzlich bedanken möchte sich das RP 
für die große Personenzahl, die an der Ver-
anstaltung teilgenommen hat. Das Informati-
onsangebot der Neubauleitung Singen (NBL) 
nahmen über 160 Personen an. 

Bereits vor der Veranstaltung konnten Fragen 
an die NBL gerichtet werden. Dieses Ange-
bot wurde ebenfalls gut angenommen. Alle 
Fragen, die während der Veranstaltung an 
die Verantwortlichen der NBL herangetragen 
wurden, werden nun wie angekündigt auf der 
Homepage beantwortet. Der Link ist unten zu 
fi nden. 

Ebenfalls angekündigt für das Frühjahr 2022 
hat die NBL neu produzierte Informations-
fi lme zu unterschiedlichen Bauabschnitten, 
wie beispielsweise der Kaltbrunner Straße 
aber auch einem Gesamtüberblick. Diese Vi-
deos sind nach und nach ebenfalls auf der 
Homepage und dem Youtube-Kanal des Re-
gierungspräsidiums Freiburg zu fi nden. Im 
ersten Infovideo geht es um den Bau der Be-
helfsbrücke für die Kaltbrunner Straße sowie 
den hierfür notwendigen Umleitungen. 
Als weiterer Meilenstein wird in diesem Jahr 
- wie in der digitalen Infoveranstaltung an-

gekündigt - die Fertigstellung des Tunnels 
Waldsiedlung erreicht. Über die Verkehrsfrei-
gabe informiert das Regierungspräsidium zu 
gegebener Zeit separat. Die Bautätigkeiten 
sind aktuell noch voll im Gange. 
  
Hinweis: 
Aktuelle Informationen zu Umleitungen er-
halten Sie ausschließlich über die Tagespres-
se! 
  
Informationen 
zur Maßnahme: 
Projekthomepage unter 
den Straßenbaumaß-
nahmen im Bereich der 
Abteilung 4: 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt4/
Strassenbau/B33-Allensbach/Seiten/default.
aspx  
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KATH. PFARRGEMEINDEN 
ST. NIKOLAUS UND ST. JOSEF

Gottesdienste 

Samstag, 26. Februar  
18.00 Uhr   Eucharistiefeier in St. Gallus, 

KN-Fürstenberg  
  
Sonntag, 27. Februar – 
8. Sonntag im Jahreskreis 
  9.00 Uhr  Eucharistiefeier in St. Martin, 

KN-Wollmatingen 
11.00 Uhr  Närrischer Gottesdienst für 

„Groß und Klein“ auf dem Rat-
hausplatz, Allensbach 

  Gerne in närrischer Verkleidung. 
Weiteres unter gemeinsame Mit-
teilungen. 

  
Mittwoch, 02. März - Aschermittwoch 
18.30 Uhr  Wortgottesfeier mit Austeilung 

der Asche in St. Nikolaus,  Allens-
bach 

  
Donnerstag, 03. März 
Keine Eucharistiefeier in St. Nikolaus 
  
Bei Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- 
und Weltanschauungsgemeinschaften zur 
Religionsausübung im Sinne von § 12 Abs. 1 
CoronaVO müssen die Besucher während der 
Veranstaltung eine FFP2-Maske tragen! 

KLOSTERKIRCHE  
ST. KONRAD HEGNE

Kloster Hegne - 
Eucharistiefeier in der Krypta 

Leider können in der Klosterkirche weiterhin 
keine ö� entlichen Gottesdienste stattfi nden. 
  
In der Krypta der Klosterkirche kann jedoch 
samstagabends eine Eucharistiefeier für die 
Ö� entlichkeit angeboten werden. Der nächste 
Gottesdienst ist am: 
  
Samstag, 26. Februar 
um 18.30 Uhr in der Krypta 
  
Die Krypta ist täglich von 07.30 - 17.30 Uhr für 
Beterinnen und Beter geö� net. Nur am Sams-
tag wird sie wegen hygienischer Maßnahmen 
im Blick auf den Abendgottesdienst um 17 Uhr 
geschlossen und dann 15 Minuten vor Gottes-
dienstbeginn wieder geö� net.  
 
 
GEMEINSAME MITTEILUNGEN

Geänderte Ö� nungszeiten im Pfarrbüro 
über die „Fasnets-Ferien“   

Schmotzige Dunschtig: geschlossen 

Rosenmontag geschlossen  
Dienstag, 01.03. 9.00 – 11.00 Uhr, 
 nachmittags geschlossen 
Donnerstag, 03.03. 9.00 – 11.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag geschlossen 
  
Tel: 9312-0 
Fax: 9312-20 
E-Mail: Pfarramt.nikolaus@kath-wa.de 
Internet: www.kath-wa.de 
  
Pfarrer Marcus Maria Gut 
Tel. 0157/83034820 
E-Mail: Gut@kath-wa.de 
  
Diakon Martin Beck 
Tel: 9312-12 
0176/30041212 
E-Mail: Beck@kath-wa.de 
  
Sabine Späth  (Hausmeisterin Pfarrheim und 
Kirche St. Nikolaus) 
Montag - Freitag 8.00 Uhr - 11.00 Uhr 
Telefon: 9312-16 
E-Mail: Spaeth@kath-wa.de 

  
Nikolaudate Chor 

Der Nikolaudate Chor probt dienstags um 
19.45 Uhr im Pfarrheim St. Nikolaus. 

  

DAS KULTUR- UND TOURISMUSBÜRO INFORMIERT

Allensbach Hat‘s 

KIRCHENNACHRICHTEN
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Närrischer Gottesdienst für „Groß und Klein“ auf dem Rathausplatz 

Am „Fasnets-Sunntig“ fi ndet um 11.00 Uhr wieder ein närrischer Gottesdienst auf dem 
Rathausplatz statt. Beim Gottesdienst sind in ökumenischer Verbundenheit natürlich 
alle herzlich willkommen, ganz besonders auch die kleinen Narren!  
(Gerne mit Verkleidung) 
  

Da die Teilnehmerzahl aufgrund der Abstandsregeln beschränkt werden muss, wird um eine vorherige Anmeldung im Pfarrbüro gebeten (per Mail 
oder Telefon). Es werden wieder sogenannte „Familienkreise“ eingerichtet, um die Einhaltung der Abstandsregelung zu gewährleisten. Auf dem 
Rathausplatz gilt die FFP2-Maskenpfl icht.   
Der Gottesdienst wird zur Verö� entlichung auf unserer Homepage und unserem Youtube-Kanal gefi lmt und fotografi ert.   
Hier noch ein wichtiger Hinweis: 
Es handelt sich nicht um eine Fasnachts-Veranstaltung, sondern um einen närrisch gestalteten Gottesdienst. Die kirchliche Veranstaltung endet 
mit dem Segen und dem Auszug. 

Kloster Hegne - Theodosius Akademie 
der Stiftung Kloster Hegne 

Infos zu den Kursen bei der Theodosius 
Akademie der Stiftung Kloster Hegne 
unter 807-700 oder 
www.theodosius-akademie.de, 
E-Mail: info@theodosius-akademie.de  
 
ÖKUMENISCHE 
NACHRICHTEN

Weltgebetstag am 04.03.2022 

Zukunftsplan: Ho� nung - England, Wales 
und Nordirland 
Das Weltgebetstags-Team lädt ein zu einer Be-
gegnung mit diesem Land und mit den Frauen, 
die dort leben. In Verbundenheit mit ihnen und 
mit Frauen weltweit soll der Gebetstag gefei-
ert werden, als Zeichen der Verbundenheit im 
Glauben, aber auch als Zeichen der tätigen So-
lidarität.   

Die ökumenischen Gottesdienste fi nden statt 
am: Freitag, den 04. März 2022  
um 19.00 Uhr in der Kirche St. Nikolaus in 
Allensbach und um 19:00 Uhr im Gemeinde-
haus in Hegne  
 
 
EVANG. KIRCHEN- 
GEMEINDE ALLENSBACH

Gottesdienst: Freier Zugang unter freund-
lich-verlässlicher Einhaltung von Abstand (2m), 
Einbahnverkehr (von der Bergseite kommend), 
Maske, Hygiene, Raum-Entlüftung nach oben 
- Bitte deshalb warm anziehen. Rückfragen: 
01633912491 – frank-uwe@kuendiger.net 

Sonntag 27.02.  
10.00 Uhr Gottesdienst   
Prädikant Dr. Alexander Mittelstaedt 
Orgel: Dörte Winkler 
Mittwoch 02.03  
10.00 Uhr Ökumenischer Bibelkreis  in der 
Gnadenkirche 
18.30 Uhr  Abendandacht Kliniken Schmieder 
  
Vorankündigung: 
Freitag 18.03. 
19.30 Uhr Abendgebet nach Taizé 
  
Der Mittagstisch wird aufgrund der momen-
tanen Coronalage bis auf weiteres ausgesetzt! 
  
Gottesdienst immer auch hier: 
• Gottesdienste im Net: www.ekiba.de/kirche-

begleitet
• TV-Gottesdiensten, z.B. unter www.zdf.fern-

sehgottesdienst.de zu den Sendungen von 
Bibel-TV und ERF (Evangeliums-Rundfunk) 
www.erf.de/erf-plus/audiothek

• zu  virtuellen und Video-Gottesdiensten des 
Kirchenbezirkes für Kinder und Erwachsene 
unter www.ekikon.de

• An jedem Sonntag gibt es um 10 Uhr einen  di-
gitalen Gottesdienst für Kinder von den Kin-
dergottesdienstverbänden der EKD  auf dem 
eigenen youtube Kanal: https://www.youtube.
com/channel/UC87ipoc-d6-7kC17II4XOzA
Daneben fi nden sich unter www.rpi-baden.de 
– Kinder und Familien, sowie unter www.ekiba.
de/kindergottesdienst Impulse, Geschichten, li-
turgische Anregungen zum Kindergottesdienst 
feiern zuhause.

Pfarramt 

Das Büro des Pfarramtes ist am Dienstag von 
15.00 – 17.00 Uhr und am Mittwoch und Don-
nerstag jeweils von 9.00 Uhr – 11.00 Uhr geö� net. 

Ab dem 31. Januar ist Herr Pfarrer Kündiger 
persönlich nicht zu erreichen, die Vertretung ist 
entsprechend geregelt. Bitte wenden Sie sich 
telefonisch oder per Mail (pfarramt@ev-kir-
che-allensbach.de) an das Pfarramt. 
Telefonisch können Sie das Pfarramt unter der 
Tel.-Nr. 6310 erreichen. 
  

Diakonie 

Information – Beratung – Hilfe 
EVANGELISCHE GEMEINDEDIAKONIE (sozia-
ler Dienst) der Evangelischen Kirchengemeinde 
Allensbach, Kontakt: 
Angelika Straub (Vors.), Tel.: 935 485, 
Kontakt Ev. Pfarramt, 
Frank-Uwe Kündiger: 6310, 
Mail: frank-uwe@kuendiger.net. 
Was wir tun: Überkonfessionelle Beratung und 
Begleitung in schwierigen Lebenssituationen, 
Vermittlung mit Ämtern, in Einzelfällen Über-
brückungshilfen, Weitervermittlung von fach-
licher Hilfe und zu Fachdiensten der DIAKONIE 
und sozialer Dienste. 

„JUGEND HILFT“  (Nachbarschaftshilfe / kleine 
Hilfen im Alltag durch Jugendliche in fachli-
cher Begleitung) Gerhard Hügel-Bohlig, Tel.: 
3374, Mail: gehuebo@web.de 
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-allensbach.de 
Homepage: www.ev-kirche-allensbach.de 
E-Mail-Adresse der christlichen Pfadfi nder: 
gilde-allensbach@vcp-konstanz.de 

Leitwort für die kommende Woche   

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und 
es wird alles vollendet werden, was geschrie-
ben ist durch die Propheten von dem Men-
schensohn. (Lk 18,31) 
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ANGELSPORTVEREIN 
ALLENSBACH

Der Anglerhock fi ndet am 07.03.2022 um 20.00 
Uhr im Foyer in der Bodanrückhalle statt. 
  
Die diesjährige Bootsabnahme fi ndet am 
02.06.2022 um 08:00 Uhr bei den Baumann 
Schi� fahrtsbetrieben statt. Anmeldeschluss ist 
der 16.05.2022! Bootseigner melden sich bitte, 
beim Bootswart Andreas Scheuch; es wird be-
nötigt: Kennzeichen/ Anschrift/ Telefone Num-
mer/ E-Mail Adresse. 
Seit letztem Jahr müssen sich Bootseigner die 
Eigneränderungen, Motoränderungen oder ab-
gelaufene Zulassungen seit 2019 haben, min-
destens 4 Wochen vor Bootsabnahme selbstän-
dig bei dem Schi� fahrtsamt melden um einen 
Termin auszumachen! 
Seit letztem Jahr sind folgende Änderungen bei 
der Einwässerung der Boote zu beachten: 
Die Boote dürfen erst am 01.04.2021 einge-
wässert werden und müssen spätestens am 
31.05.2021 an ihrem Liegeplatz liegen. Der 
letzte Termin um das Boot aus dem Wasser zu 
holen ist der 31.10.2021! 
Wer sein Boot nicht einwässert muss den 
Bootswart Andreas Scheuch (Tel. 1898) oder 
die Vorstände informieren.   

Momentan kann man noch nicht mit Sicher-
heit sagen, ob die Bootsabnahme unter Corona 
Maßnahmen stattfi nden wird. Der Verein wird 
diesbezüglich in den Hocks, auf der Homepage 
bzw. im Schaukasten informieren.  
 
 
NARRENVEREIN  
ALLENSBACH

Die Narren sind gerüstet und freuen sich auf 
die kommenden närrischen Tage. 

Derr Narrenverein lädt die Allensbacher Ein-
wohner herzlichst ein. 
Was erwartet uns: 
  
Schmotzige Dunschtig 
6 Uhr Wecken, Befreiung der Kinder und 
Schüler 
10.30 Uhr Absetzung des Bürgermeisters im 
Freien. Anschließend Narrenvesper auf dem 
Rathausvorplatz. 
Der Narrenverein freut sich über jede Spende, 
auch in Naturalien. 
14 Uhr Stellen des Narrenbaumes 
Um 19.11 Uhr tre� en sich die „Schlofwandler 
im Nachthemd“ an der Volksbank. 
Damit man ungezwungen am Schmotzigen da-
bei sein kann, sollte man sich am Mittwoch von 
15-19 Uhr im Testzentrum einen Narren-Bän-
del holen. 
  
Fasnet-Samschtig 
Ab 14 Uhr sind die Kinder zu einer Spielstafette 
eingeladen. Anmeldung am Rathaus. 
Am Schluss bekommt jedes Kind eine Wurst im 
Wecken. 

Fasnet-Sunntig 
Um 11 Uhr fi ndet auf dem Rathausplatz ein „Närrischer Gottesdienst“ statt. Die Gottesdienst-Be-
sucher sollen sich vorab im Pfarrhaus anmelden. 
Nach dem Gottesdienst bis zum Abend gibt es wie im letzten Jahr ein „Närrisches-Familien-Quiz“. 
Start ist am Narrenloch. 

TERMINE & VERANSTALTUNGEN DER VEREINE

82
3

4

5

1

1

5

2

6

3

7

4

8

Narrenloch/Rathausplatz

Himmelreichweg/Jahnweg

Hanselfiguren/Lände

Höhrenberg/Aussichtspunkt

Rattenloch/Steig

Schulhof/Grundschule

Strandbad/Himmelreich

Pfarrheim/Kirchgasse

6

7

Fasnet-Mäntig 
Unter dem Motto „Des hätt grad no g‘fehlt“ 
tri� t man sich zu „Oltimer-Traktor und 
Zweitakter-Parade“. 
Tre� punkt: 14 Uhr Straße „Zum Eichelrain“ 
Die Abschlussparade fi ndet auf dem Rathaus-
platz statt. 
  
Aschermittwoch 
Nach dem Gottesdienst wird auf dem Rathaus-
platz eine Fasnetpuppe verbrannt. 
  
Gastronomie hat in Allensbach o� en 
An anderer Stelle seht ihr die Ö� nungszeiten 
der Allensbacher Gastronomie. 
Es freuen sich auf die Narren im Häs: 
Zum Weinbrunnen, Nane, Casa Mia, Scharfes 
Eck, Gnadensee, Asia Wok. 
  
Was war bisher: 
Das etwas andere Narrenblatt wurde kostenlos 
an alle Haushaltungen verteilt. 

Der Narrenverein dankt allen Austrägern und 
den Gestaltern des Närrischen Blattes 2022. 

Die Narren sind für jede noch so kleine Spende 
dankbar. 
Konto Nr bei der Bezirkssparkasse Reichenau 
IBAN: DE42 6905 1410 0007 1186 15 
  
In der Grundschule Allensbach durften die Nar-
ren in den 1. und 2. Klassen den Kindern ihr 
Fasnetbrauchtum näher bringen. Sie haben im 
Vorfeld auch allen Allensbacher Kindergärten 
einen Besuch abgestattet. 
  
Die Guggenmusik hat im Ortsteil Kappel einen 
Narrenbaum aufgestellt. 

NARRENZUNFT 
“DUCHERLE” KALTBRUNN

Fasnet 2022 
Wie bereits angekündigt kann die Fasnacht in 
Kaltbrunn nur sehr eingeschränkt stattfi nden. 
Am Schmotzige kann weitestgehend das „nor-
male“ Programm durchgeführt werden, wenn 
auch alles im Freien stattfi nden wird. Saalver-
anstaltungen werden nicht angeboten. Für alle 
Veranstaltungen wird der Rahmen der gültigen 
Corona-Verordnung eingehalten. 
Nach Lockerungen durch die Landesregierung  
können wir alle geplanten Maßnahmen unter 
der 3G-Regelung durchführen. 
Alle Besucher ab 12 Jahre werden auf 3G ge-
prüft. Es fi nden daher Einlasskontrollen statt. 
Dies gilt auch für den am Freitag stattfi ndenden 
Kinder-Nachmittag hinter dem Feuerwehrhaus. 
Die Narrenzunft bittet hier um Verständnis 
  
Stark verkürztes Fasnachts-Programm 2022 
im Überblick   
Do 24.02.22 ab 6:00 Uhr Schmotzige Dunnschtig. 
Wecken durch den Fanfarenzug 
9:30 Uhr Befreiung der Kindergartenkinder 
10:30 Uhr Absetzung der Ortsvorsteherin 
13:45 Uhr Narrenbaumumzug durch das Dorf 
und Narrenbaustellen. 
Närrisches Treiben rund um den Narrenbaum 
im Rahmen der Möglichkeiten und unter den 
o. g. Regelungen 
Fr. 25.02.22   
14:30 Uhr Kindernachtmittag hinter dem Feu-
erwehrhaus 
Di. 01.03.20   
18:30 Uhr Narrenbaumfällen mit Verbrennung 
beim Ducherle-Brunnen. 
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AUS DEM SPORTLEBEN

SPORTVEREIN  
ALLENSBACH 1907

Handball

Spielergebnisse vom vergangenen 
Wochenende: 
TV Überlingen - SV Allensbach DI(w):  23:23
SG Rielasingen-Gottmadingen - 
SG Allensbach/Dettingen DI(m):  28:20
TuS Steißlingen - SV Allensbach I:  27:26
HSC Radolfzell - SV Allensbach DII(w):  31:14
SV Leon/Eltingen- SV Allensbach BI(w): 24:20

- weitere Handball-Informationen und Berich-
te fi nden Sie unter: www.Handball-SVA.de 
  
3 Siege und 2 Niederlagen im neuen Jahr 
Die Frauen 1 des SV Allensbach starteten mit 
zwei fulminanten Siegen gegen FrischAuf! 
Göppingen 2 (33:28) und den TSV Wolfschlu-
gen (44:27) im Januar in das neue Jahr. Ge-
rade das Heimspiel gegen den Tabellenvierten 
Wolfschlugen war Werbung für den Handball 
in Allensbach. Durch mehrere Corona-Ausfälle 
mussten sich die Hühner dann nach einer lan-
gen Auswärtsfahrt zum HC Erlangen mit 29:33 
geschlagen geben. Die darau� olgende Partie in 
der Riesenberghalle gegen die HSG Würm-Mit-
te entschieden die Allensbacherinnen mit 
39:23 wieder deutlich für sich und wollten 
den Schwung mit ins Hegau-Bodensee-Derby 
nach Steisslingen nehmen. Das gelang leider 
nicht und der SVA verlor knapp mit 26:27. 
WICHTIG: Das nächste Heimspiel gegen den 
TSV Haunstetten wurde auf Samstag, den 5. 
März, um 19.30 Uhr verlegt! Das Team freut 

sich auf eine volle Halle gegen den aktuellen 
Tabellendritten.  
  
Ew2 mit viel Spaß beim Spiel.  
Beim Spiel gegen das Team aus Eigeltingen 
hatte die Ew2 deutlich Spaß! Das Heimspiel 
gegen die SG Bodman- Eigeltingen war für die 
Ew2 ein voller Erfolg: Die Mädels hatten sicht-
lich Spaß und fast jede Spielerin konnte sich 
mit einem Tor oder einer guten Abwehraktion 
belohnen. Im Vergleich zum letzten Spiel sah 
man eine deutliche Verbesserung bei den Päs-
sen, dem Zusammenspiel und auch beim Tor-
abschluss, was das Trainerteam sehr erfreute. 
In das nächste Spiel geht das Team nun mit viel 
Euphorie und voller Motivation, die gezeigte 
Leistung wieder abzurufen und auszubauen.   
  
Dw1 mit einem Remis 23:23 in Überlingen
Das Spiel begann sehr zäh und nervös, es legte 
immer eine Mannschaft vor, die andere zog bis 
zur Halbzeit nach (12:12). Aus Sicht des SVA 
wurden die meisten Tore über den Kreis und 
durch Einläufer erzielt. Klare Lücken entstan-
den bei der defensiven Abwehr der Überlinger 
Mädels eher selten. In der Abwehr hatte die 
Rückraumachse mit Milla, Runa und Leni alle 
Hände voll zu tun gehabt, leider wurde diese 
Mühe nicht immer belohnt. Nach 39:18 Minu-
ten erzielte der TV Überlingen das 23:21. Durch 
eine o� ensive Manndeckung konnte der Ball 
schnell erobert werden und nach 39:54 Minu-
ten hat Louisa am Kreis den Anschlusstre� er 
erzielt. Über ein perfektes Anspiel von Milla an 
die Kreisläuferin Louisa wurde in der allerletz-
ten Sekunde der Ausgleich zum 23:23 erzielt. 
Trotz allem war es ein gutes gesamtmann-
schaftliches Spiel mit einer brillanten Hüterin 
im Tor. Ein Sonderlob geht an Louisa am Kreis, 
die ihre Aufgabe bravourös löste. 

  
Kämpferische Dw2  
Am Sonntag spielte die Dw2 auswärts gegen 
den HSC Radolfzell. Aufgrund der fehlenden 
Torhüterin wechselten sich die Feldspielerinnen 
im Tor ab, zudem verletzte sich eine Spielerin, 
so dass es nur noch eine Auswechselspielerin 
gab. Die Mannschaft des SVA ging anfangs in 
Führung und kämpfte mutig. Man konnte eine 
starke spielerische Entwicklung der Mann-
schaft sehen. Das Zusammenspiel war toll und 
die Kreisläuferinnen Tia und Giulia erzielten 
viele Tore. Die Teams trennten sich nach der 1. 
Halbzeit mit 13:7. In der 2. Halbzeit nutzten 
die Gegner die vielen Fehlpässe des SVA; trotz 
eines 31:15 kann die Dw2 stolz auf die gezeigte 
Leistung sein! 
  
Spannendes Spiel mit unglücklichem Ende  
Die Bw spielte am vergangenen Sonntag ge-
gen das Team der SG Leonberg/Eltingen. Man 
wollte an die Leistung des erfolgreichen letzten 
Spiels anknüpfen, war allerdings auch nervös; 
erneut in dezimierter Aufstellung machte man 
sich auf den Weg. In Leonberg traf man auf 
eine besonders defensiv starke, aber dennoch 
schlagbare Mannschaft. Beide Teams kamen 
gut ins Spiel, mit einem knappen 12:11 für die 
SG ging es in die Halbzeit. Das Motto nach der 
Halbzeitpause lautete: „Wir kämpfen bis zum 
Ende, wir können dieses Spiel gewinnen!“ Das 
sahen auch die Gastgeberinnen für sich so, 
schnell lief der SVA drei Gegentre� ern hinter-
her und kam aufgrund der schlechten Chan-
cenverwertung nie näher als drei Tore an die 
Gastgeber heran. Trotz einiger schön heraus-
gespielter Tre� er vom Kreis, lag man zeitweise 
mit bis zu 6 Toren zurück. Verdient musste der 
SV Allensbach sich letztendlich mit 24:20 ge-
schlagen geben.  

Digitale Lerntandems – 
Lernbegleitung für gefl üchtete 
und neuzugewanderte Kinder 
und Jugendliche gesucht 
Für das Projekt „Digitale Lerntandems“ sucht 
das Referat Integration des Landkreises Kons-
tanz ehrenamtlich Engagierte, die als Teil ei-
nes Tandems Kinder und Jugendliche bei der 
Bearbeitung ihrer Schul- und Hausaufgaben 
und im deutschen Spracherwerb unterstützen 
möchten. 
Dazu werden „Digitale Lerntandems“ gebildet, 
bei denen Interessierte Zeit für regelmäßige 
Tre� en mitbringen sollten, sowie Begeiste-
rungsfähigkeit und Freude am Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen. Außerdem sollten 
zukünftige Lernbegleiterinnen und Lernbeglei-
ter sowohl Zugang zu einem digitalen Endgerät 
mit Internetverbindung als auch Grundkennt-
nisse im Umgang mit diesen mitbringen. 

Interessierte können sich über das Anmelde-
formular für die ehrenamtliche Tätigkeit unter 
https://www.lrakn.de/integration/digitale+-
lerntandems im Projekt anmelden. Für weitere 
Fragen steht die Projektleiterin, Frau Gnoerr-
lich, den Interessierten telefonisch unter +49 
7531 800-1198 oder per E-Mail unter Janine.
Gnoerrlich@LRAKN.de zur Verfügung.  
 
 
Ehrenamtliche Bewährungshelfer 
für das  Team in Konstanz 
gesucht! 
Nicht jeder Straftäter muss gleich ins Ge-
fängnis: mit der Bewährungsstrafe gibt ihm 
die Gesellschaft eine zweite Chance. Weil oft 
die äußeren Bedingungen ungünstig sind, ist 
es besonders wichtig, dass dem stra� älligen 
Menschen jemand zur Seite steht und bei der 
Lösung seiner Probleme umsichtig hilft. Die 

Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Würt-
temberg (BGBW) setzt deshalb auch auf ehren-
amtliche Bewährungshelfer, die ihre Klienten 
dabei unterstützen, keine neuen Straftaten 
zu begehen. Ehrenamtliche Bewährungshelfer 
führen persönliche Gespräche mit den Klien-
ten. Sie bedenken mit ihnen die Folgen ihrer 
Straftat und deren Auswirkungen auf Betro� e-
ne und achten auf die Erfüllung von Aufl agen 
und Weisungen des Gerichts. Für eine profes-
sionelle Einarbeitung ist gesorgt, der Ehren-
amtliche erhält kontinuierlich Fortbildungen. 
Seine selbstständige Arbeit wird durch einen 
hauptamtlichen Teamleiter begleitet. 
Voraussetzung für dieses verantwortungsvolle 
Ehrenamt ist u.a., dass Sie mindestens 21 Jahre 
alt sind und über ein eintragungsfreies polizei-
liches Führungszeugnis verfügen. 
Nähere Infos: Cornelia Göpfert, 
E-Mail: cornelia.goepfert@bgbw.bwl.de, 
Tel. 07531/80200-13, www.bgbw.landbw.de 

WEITERE MITTEILUNGEN
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LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
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REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

zutaten 
FÜR 4 PORTIONEN
MATJES-TATAR
1 Zwiebel
1 TL milder Weißwein-Essig
4 doppelte Filets Matjes 
(vom Fischhändler oder der Fischtheke im 
Supermarkt)
2 saure Gurken
½ Bund Schnittlauch
2 EL (aus dem Glas) Gurkensud
4 EL Schmand

ROTE-BEETE-KARTOFFEL-RÖSTI
2 Rote Bete 
4 festkochende Kartoffeln 
4 Frühlingszwiebeln 
2 Eier 
2 EL Mehl 
Salz, Pfeffer 
Muskat 
Öl oder Butterschmalz zum Braten 
ZUM GARNIEREN
4 Stängel frischen Dill

Matjes-Tatar 
mit Rote-Beete-Kartoffel-Rösti 

Zubereitung
MATJES-TATAR
Die Zwiebel abziehen und in feine Ringe schneiden. Zwie-
beln in einer Schüssel mit Essig etwas andrücken und kurz 
ziehen lassen. Matjes und saure Gurken würfeln, Schnitt-
lauch in Röllchen schneiden und in eine weitere Schüssel 
geben. Mit Schmand und Gurkensud vermengen. Mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. 

ROTE-BEETE-KARTOFFEL-RÖSTI
Rote Bete und Kartoffeln schälen, dann grob raspeln, Früh-
lingszwiebeln in Ringe schneiden. Alles mit Eiern und Mehl 
mischen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken und 
einige Minuten durchziehen lassen.
Öl oder Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen. Gemüse-
masse mit den Händen ausdrücken, damit sie möglichst viel 
Flüssigkeit verliert. Die Rösti mit einem Löffel in kleinen 
Portionen in die Pfanne geben. Nun mit dem Löffel fl ach 
drücken und von beiden Seiten einige Minuten goldgelb 
braten. Dann auf Küchenpapier abtropfen lassen. 
Dillstängel grob schneiden.
Matjes-Tatar und Rote-Beete-Kartoffel-Rösti auf 4 Tellern 
anrichten. Mit Dill bestreuen und sofort servieren.

08
20

22

Tipps & Tricks
Da das Aroma von Matjes sehr empfi ndlich ist, 

sollte dieser Fisch nicht mit rohen Zwiebelringen 

bedeckt gelagert oder serviert werden. Das würde 

den feinen Geschmack sonst stören. „Echter Matjes“ 

oder „Filet aus Matjeshering“ bestehen nur aus Hering 

und Salz. Anders ist es bei Matjesfi let mit dem Hinweis 

auf die Reifung wie z. B. „nach nordischer Art“. Diese 

Filets werden meist in Aufgussfl üssigkeit oder Öl 

angeboten. Im Gegensatz zum „echten Matjes“ ist 

„Matjesfi let nach nordischer Art“ meist fester in 

der Konsistenz, säuerlicher und salziger.



KSD-KURIERDIENSTSERVICE  &
DIENSTLEISTUNGEN 24 H/7 DaysDIENSTLEISTUNGEN 24 H/7 DaysDIENSTLEISTUNGEN

Wir bieten zuverlässigen Kurierdienst (Deutschland u. Schweiz) 
und Hausmeisterservice an.

KSD, Durchenbergstr. 11, 78315 Radolfzell, Tel. 0160 8941743

Mehr als
weiße Wände...

INNEN UND AUSSEN

78479 Reichenau-Waldsiedlung
Buchbrünnleweg 30 

Telefon 07531 / 78474 • Mobil 0171 / 351 76 86

maler scharf

Seit 1960

Praxisraum gesucht
Für Mediale 1:1 Beratungen 

und Arbeit mit Kleingruppen

Tel.: 0160 9977 2795

jessica-tyshing.com
In Klarheit und Liebe erkennen und wandeln

Stundenweise Haushaltshilfe
24h Betreuung und Pflege zu Hause

NEU
Ansprechpartner vor Ort jetzt auch in Ihrer Nähe!

BODENSEE • LINZGAU • HEGAU Markus Ziegler
Obere Bahnhofstr.r.r 8 • 88662 Überlingen • 07551 945 25 60
kontakt@pflegehilfeplus.eu www.pflegehilfeplus.eu

Mietgärtner!
Wir erledigen für Sie sämtliche gärtnerischen Arbeiten.

Gartenpflege - Neu- u. Umgestaltungen

Büro Info: TeTeT l. 0 77 71-87 67676 87 • Mobil 01 63-3 43 47 89
E-Mail: info@mink-gaerten.de • RADOLFZELL - Ziegelei

seit 1995

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Evangelische Kirchengemeinde Allensbach
Höhrenbergstr. 26 a, 78476 Allensbach, Tel. 07533 6310
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-allensbach.de
E-Mail: frank-uwe@kuendiger.net

Wir suchen eine Sekretärin (m/w/d)

für Pfarramtsabrechnung 
und kleinere buchhalterische Aufgaben.
Umfang: 3,5 Stunden / Woche



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

UNSERE BELIEBTESTE AKTION IST WIEDER DA.

4 + 2 = 6 Anzeigen
oder 3 + 1 = 4 Anzeigen

Unsere Aktion* ist vom 14.02.22 (KW 7) bis 28.04.22 (KW17) gültig.

*Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. Um in den Genuss dieser Aktion 
zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen Anzeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungs-
erlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind außer Kraft 
gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar oder durch vier teilbar sein und in 
sechs/vier aufeinanderfolgenden Wochen geschalten werden. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Die zwei günstigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. Die 
Anzeigen müssen in diesem Zeitraum erscheinen.

Bitte Aktionscode P-2022-01 bei der Anzeigenbestellung angeben.

Sichern Sie 

sich jetzt Ihren 

Rabatt!

%





Liebe Leserinnen  
und Leser,
aufgrund der aktuellen Coronalage 
kann es möglicherweise zu Ausfällen 
unserer Austräger*innen und in den 
nächsten Wochen zu Verspätungen bei 
der Verteilung Ihres Mitteilungsblattes 
kommen. 

Wir bitten um Verständnis hierfür.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-48     vertrieb@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

LILIENTHALSTR. 7 • 78467 KONSTANZ
TEL.: 07531/6 27 00 • FAX: 07531/5 17 00
INFO@HM-PUTZ-STUCK.DE

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
www.primo-stockach.de • www.myeblättle.de

S’ 
immer 
dabei!

’
immer immer 

Blättle 



Wenn die Kraft versiegt,
die Sonne nicht mehr wärmt,

dann ist der ewige Frieden eine Erlösung.

Paulina Mayer
geb. Waldraff

* 09.04.1935   † 17.02.2022

In stiller Trauer:
Deine Kinder Roland, Alfred, Gertrud, 
Irmgard, Christoph mit Familien

Deine Enkel und Urenkel mit Familien

sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

Wir suchen 
gepflegte Wohnung in Allensbach 
(10 km Umgebung), 55 - 70 qm, mit EBK, 
ab 01.06.2022 zur Miete. 

Tel. 0170 45 88 742

Putzhilfe
für 3 Std. pro Woche in Allensbach gesucht. Tel. 0157-38107648

Neuer Fasziendehnungskurs 
„Faszien dehnen von Kopf bis Fuß“ 

nach Liebscher und Bracht 
( plus Erlernen der Faszienrollmassage)
ab 10.3., donnerstags 17.30 Uhr 

8 Stunden, 100,- Euro 
Kleine Gruppe (5 Personen) 

Oder: Einzel (95,- Euro)/Paarkurs (75,- Euro/p.P.) , 4-mal 60 Min., 
Termine werden nach Wunsch vereinbart

Naturheilpraxis Allensbach
- Homöopathie - Bioresonanz - u.v.m.
www.naturheilpraxis-allensbach.de 

Tel.: 0171 - 17 61 317

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601



Elektroniker / Elektromeister / Techniker (m/w/d)
Ihre Aufgabe
•	 Herstellung, Montage und Prüfung von elektrischen Lüfterantrieben mit  

Hochspannungsmotoren (800 V)
•	 Aufbau, Durchführung und Überwachung von Validierungstests für Komponenten  

und Baugruppen nach Vorgaben
•	 Instrumentierung von Mustern und Prüfständen für Messaufgaben
•	 Planen, Einrichten und Betreiben verschiedener Prüfeinrichtungen
•	 Analyse und Detailuntersuchungen von Prüflingen nach internen Tests oder  

nach Abschluss von Fahrzeugtests
•	 Eigenständige Dokumentation von Ergebnissen
•	 Mitarbeit an 8D-Prozessen zur Ermittlung von Fehlerursachen und Definition  

von Abstellmaßnahmen
•	 Organisieren oder Durchführen der regelmäßigen Wartung und Kalibrierung von Prüf- und 

Messgeräten, Prüfständen und Datenerfassungssystemen

Ihr Profil
•	 Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Elektro / Elektronik mit Weiterbildung 

zum Techniker oder Meister (z.B. Elektriker, Elektroniker für Betriebstechnik oder  
Automatisierungstechnik, Mechatroniker, Kfz-Mechatroniker oder vergleichbar) (m/w/d)

•	 Theoretische und praktische Kenntnisse als Elektrofachkraft (EFK) wünschenswert
•	 Sehr gute Kenntnisse und Erfahrungen aus den Bereichen Elektromotoren, Regelung,  

Steuerung und Leistungselektronik 
•	 Erfahrungen aus der Herstellung und Prüfung solcher Produkte
•	 Kenntnisse und Erfahrungen mit Steuerungs- und Prüfsoftware
•	 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wollen Sie die Zukunft des Automobils maßgeblich mitgestalten?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:
BorgWarner Cooling Systems GmbH  ·  Herr Mícheál Maher
Planckstr. 4+6, D-88677 Markdorf  
Telefon: +49 7544 969 0
HRMarkdorf@borgwarner.com
www.borgwarner.com

Intelligentes Hybridsystem oder modernster Elektroantrieb?
BorgWarner bestimmt die Entwicklung der Antriebssysteme von heute und morgen maßgeblich mit. Unse-
re Vision ist eine saubere, energieeffiziente Welt. Deshalb entwickeln wir Lösungen, die Energieverbrauch 
und Abgasemissionen reduzieren und gleichzeitig die Fahrdynamik verbessern. Als führender Hersteller 
von Antriebslösungen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sowie Hybrid- und Elektrofahrzeuge unter-
stützen wir die Automobilindustrie dabei, umweltschonende und effiziente Technologien für PKW, leichte 
und schwere Nutzfahrzeuge sowie Bau- und Landmaschinen zu verwirklichen.


